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Allgemeine Chronik
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Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Nach dem Nationalrat befasste sich auch der Ständerat in der Herbstsession 2020 mit
den Beratungen zur Kulturbotschaft 2021–2024. Grundlegend unterstütze die WBK-SR
die Stossrichtung, die der Bundesrat vorgeschlagen hatte. Sie sei eine konsequente
Weiterführung der strategischen Schwerpunkte der letzten Kulturbotschaft 2016-2020,
eröffnete Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) die Eintretensdebatte. So
schätze die Kommissionsmehrheit etwa insbesondere die Förderung des in der letzten
Kulturbotschaft eingeführten Programms «Jugend und Musik». Kulturminister Alain
Berset betonte, dass der Bundesrat in Anbetracht der Covid-19-bedingten Probleme im
Kulturbereich auf Kontinuität setzen und auf den Grundsätzen der letzten
Kulturbotschaft aufbauen möchte – namentlich bei der Stärkung der kulturellen
Teilhabe, dem sozialen Zusammenhalt und der Unterstützung des kreativen Schaffens
und der Innovation. Für die Diskussionen sei es aber zentral, dass die Corona-
Notfallhilfen die zukünftige Förderung der Kultur nicht beeinflussten.
Umstritten waren, wie bereits im Nationalrat, einzig die Änderungen im Filmgesetz,
weshalb die WBK-SR in Absprache mit ihrer Schwesterkommission und dem Büro-SR
entschieden hatte, den «heissen Streifen» (Michel) ausserhalb der Kulturbotschaft zu
behandeln. Auch der Bundesrat sprach sich für die Herauslösung der Revision des
Filmgesetzes aus, da die Vorlage bereits in der Vernehmlassung umstritten gewesen sei.
Entsprechend trat der Ständerat seiner Kommission folgend ohne Gegenantrag auf alle
vom Bundesrat vorgeschlagenen acht Finanzierungsbeschlüsse – welche sich insgesamt
auf Kosten von CHF 934.5 Mio. beliefen – und auf vier der fünf Gesetzesänderungen
ein. 

In der Detailberatung zeigte sich die grundlegende Zustimmung zum Entwurf. So folgte
der Ständerat mehrheitlich den Vorschlägen des Bundesrates oder den Beschlüssen
des Nationalrates, welcher hauptsächlich Änderungen an der Höhe der
Finanzierungsbeschlüsse vorgenommen hatte. Insgesamt schuf der Ständerat nur zwei
Differenzen zum Nationalrat.

Eine erste Differenz schuf der Ständerat bei der Höhe der Finanzhilfen des BAK. Der
Bundesrat hatte hierfür Gelder in der Höhe von CHF 145.1 Mio. vorgesehen, der
Nationalrat hatte diesen Betrag jedoch zugunsten von «Memoriav» um CHF 1.2 Mio.
erhöht. Eine Minderheit Baume-Schneider (sp, JU) wollte den Betrag für Memoriav
aufgrund von dessen zentraler Rolle im audiovisuellen und akustischen Bereich gemäss
Nationalrat erhöhen.
Dieselbe Minderheit forderte eine Erhöhung der Finanzhilfen für die «Fotostiftung der
Schweiz» um CHF 800'000. So habe etwa die EDK darauf hingewiesen, wie wichtig
Erinnerungspolitik sei, welche die schweizerische Fotostiftung durch regelmässige
Ausstellungen zu wichtigen Fotobeständen des Bundes fördere. 
Gemäss Kommissionssprecher Michel wollte eine knappe Mehrheit der WBK-SR in
beiden Punkten der Fassung des Bundesrates folgen. Zum einen erachtete die Mehrheit
eine Erhöhung der Mittel zugunsten von Memoriav nicht als nötig, da die SRG neu selbst
für die Archivierung ihres Materials verantwortlich sei, wodurch der Bundesauftrag
kleiner geworden sei für die Organisation. Zum anderen sehe die Mehrheit ein, dass bei
der Schweizer Fotostiftung zwar Finanzbedarf bestehe, aber die bei Memoriav frei
gewordenen finanzielle Mittel könnten die Kosten der Schweizer Fotostiftung
zumindest grösstenteils auffangen, wie Michel argumentierte. Berset fügte hinzu, dass
in der Fassung des Bundesrates bereits eine Erhöhung der Mittel um CHF 800'000 für
die Schweizer Fotostiftung enthalten seien. In der Folge hiess der Ständerat nur die
Erhöhung des Betrags für die schweizerische Fotostiftung mit 35 zu 4 Stimmen (bei 1
Enthaltung) gut.

Im Bereich Sprache und Verständigung befasste sich der Ständerat mit zwei
Minderheitsanträgen für eine Erhöhung des Budgets und schuf eine weitere Differenz
zum Nationalrat. Die Mehrheit der WBK-SR wollte hier der bundesrätlichen Version
folgen, welche einen Zahlungsrahmen von CHF 68.8 Mio. vorgesehen hatte. Eine
Minderheit I Carobbio Guscetti (sp, TI) verlangte, dem Nationalrat zu folgen, der für die
Förderung der rätoromanischen Sprache zusätzlich CHF 1.2 Mio. zugesagt hatte. Diese
Vorlage sei ein «Kernelement der Kulturbotschaft», da es hier um die Stärkung des

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.09.2020
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nationalen Zusammenhalts durch die Förderung der Mehrsprachigkeit gehe,
begründete die Minderheitensprecherin ihren Antrag. Es sei wichtig, dass auch der
grosse Teil der rätoromanisch sprechenden Menschen, die ausserhalb des Kantons
Graubünden lebten, gefördert würden, wofür es mehr Mittel als die CHF 0.4 Mio.,
welche der Bundesrat vorgesehen hatte, brauche. 
Eine Minderheit II Gapany (fdp, FR) verlangte zusätzliche Mittel in der Höhe von CHF 10
Mio. für die Förderung der Strategie «Austausch und Mobilität». Ziel dieses Programms
sei es, Sprachaufenthalte von Schülerinnen und Schülern sowie von Lernenden und
Lehrpersonen in der Schweiz zu fördern. Dieses Programm werde aber bisher nur von
drei Prozent der Jugendlichen genutzt, dies obwohl die Schulzeit der ideale Zeitpunkt
für einen solchen Austausch und das Erlernen einer Sprache sei. Zudem sei er enorm
wichtig für den Erhalt der Sprachenvielfalt und für die Förderung des Zusammenhalts
zwischen den Schweizer Sprachregionen, welche ein wichtiger Pfeiler der Schweizer
Identität sei, argumentierte Gapany. Bundesrat Alain Berset machte das Problem aber
nicht bei den Finanzen, sondern bei den fehlenden organisatorischen Strukturen aus,
welche zuerst aufgebaut werden müssten. Im Ständerat obsiegte schliesslich die
Minderheit II Gapany mit 26 zu 17 Stimmen gegen die Minderheit I Carobbio Guscetti.
Letztere hatte sich zuvor mit 37 zu 4 Stimmen (2 Enthaltung) klar gegen die
Kommissionsmehrheit durchgesetzt. 

Neben den Minderheitsanträgen für eine Erhöhung der Mittel stellte Jakob Stark (svp,
TG) fünf Minderheitsanträge auf Kürzungen des vom Bundesrat vorgeschlagenen
Budgets. Konkret wollte Stark die geplante reale Erhöhung der Mittel  – CHF 34.7 Mio. –
über fünf Bereiche hinweg kürzen. Es könne nicht sein, dass gleichzeitig ein «Covid-19-
Notgesetz» verabschiedet und das Kulturbudget erhöht würde. Er sei nicht gegen die
Covid-19-Unterstützung im Kulturbereich und unterstütze die Richtung der
Kulturbotschaft, jedoch erfordere die Covid-19-Pandemie auf allen Seiten Opfer,
sodass momentan lediglich die reine Sicherung des Status quo möglich sei. Gemäss
Kommissionssprecher Michel erachte die Mehrheit der WBK-SR das vom Bundesrat
vorgesehene Wachstum von 2.6 Prozent (einschliesslich Teuerung) im Kulturbereich
hingegen als angemessen. Auch so werde der Grossteil der Kulturfinanzierung weiterhin
von den Kantonen, Gemeinden und Privaten geleistet, zudem setze die Kultur
weitgehend auf freiwilliges Engagement. Weiter sei es nicht angebracht, präventiv
Kürzungen aufgrund potenzieller pandemiebedingter Mehrkosten vorzunehmen – die
Kulturbotschaft sei ein ordentliches Geschäft und dürfe nicht mit der
ausserordentlichen Lage der Pandemie vermischt werden. Der Ständerat lehnte in der
Folge sämtliche Anträge von Jakob Stark ab. 

In den Gesamtabstimmungen hiess die kleine Kammer alle Ausgaben und
Gesetzesentwürfe einstimmig oder mit vereinzelten Gegenstimmen und Enthaltungen
gut, womit 10 der 12 Vorlagen bereinigt werden konnten. Die beiden anderen Vorlagen
gingen mit den beschlossenen Differenzen zurück an den Nationalrat. 1

Noch in der Herbstsession 2020 bereinigte das Parlament die verbliebenen zwei
Differenzen der Kulturbotschaft 2021-2024.

Bei der ersten Differenz handelte es sich um die Frage, wie hoch die Finanzhilfen des
BAK ausfallen sollten. Der Nationalrat wollte das bundesrätliche Budget um CHF 1.2 Mio.
für «Memoriav» aufstocken, der Ständerat stattdessen um CHF 800'000 für die
schweizerische Fotostiftung. Eine Mehrheit der WBK-NR wollte an der nationalrätlichen
Version festhalten, da sie die Förderung von «Memoriav» als dringend notwendig
erachtete, während eine Minderheit Gutjahr (svp, TG) in Anbetracht der tieferen
Aufgabenlast von Memoriav, weil der SRG neu die Archivierung selbst durchführt, auf
eine Aufstockung verzichten wollte. Die dadurch freiwerdenden Mittel könnten bei der
Schweizer Fotostiftung eingesetzt werden, wie Gutjahr argumentierte. Mit 99 zu 96
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) folgte der Nationalrat knapp seiner
Kommissionsmehrheit. Ebenfalls erfolglos (mit 114 zu 81 Stimmen bei 3 Enthaltungen)
blieb eine Minderheit Fivaz (gp, NE), welche auch die vom Ständerat beschlossene
Aufstockung für die Fotostiftung vornehmen wollte. 
Der Ständerat folgte daraufhin stillschweigend der Version des Nationalrates, womit die
erste Differenz beseitigt werden konnte. Es liege in der Entscheidungsmacht des
Bundesrates, welcher Organisation welche Beträge zugesprochen würden, hatte
Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) zuvor erläutert.

Beim Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen für den Bereich «Sprache und
Verständigung» sprach sich die WBK-NR erneut für die nationalrätliche Aufstockung

BUNDESRATSGESCHÄFT
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zur Förderung der rätoromanischen Sprache und gegen die ständerätliche Aufstockung
für die Strategie «Austausch und Mobilität» aus, während eine Minderheit Locher
Benguerel (sp, GR) die zusätzlichen Mittel für Sprachaufenthalte sprechen wollte – auch
in Anbetracht einer angenommenen Motion der WBK-NR (Mo. 20.3918). Der Nationalrat
folgte seiner Kommissionsmehrheit, woraufhin der Ständerat auch diesem Entscheid
beipflichtete. Mit 23 zu 21 Stimmen sprach er sich in Übereinstimmung mit der
Kommissionsmehrheit gegen einen Kompromissvorschlag von Johanna Gapany (fdp, FR)
für eine um die Hälfte reduzierte Aufstockung um CHF 5 Mio. aus. 

Da damit alle Differenzen bereinigt waren, war die Vorlage noch in derselben Session
für die Schlussabstimmungen bereit. Abgestimmt werden musste derweil nur noch
über die vier Bundesgesetzesänderungen, da die bereits genehmigten Finanzbeschlüsse
nicht dem Referendum unterlagen und somit keine Schlussabstimmungen nötig waren. 
Beide Kammern nahmen in der Folge alle vier Gesetzesänderungen deutlich mit
einzelnen Gegenstimmen und Enthaltungen, oder gar einstimmig an. Alle Stimmen
gegen die Vorlagen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion. Als einziges Geschäft
der Kulturbotschaft 2021-2024 war somit die Revision des Filmgesetzes noch offen, mit
welcher sich der Ständerat in der Sommersession 2021 als Zweitrat befasste. 2

Mit einer im Sommer 2020 im Zuge der Behandlungen der Kulturbotschaft 2021–2024
eingereichten Motion wollte die WBK-SR den Bundesrat beauftragen, dem Parlament
bis Ende 2022 ein Konzept zur Pflege des Kulturerbes der Schweiz vorzulegen. Dieses
Rahmenkonzept sei gemäss Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) insofern
von Nöten, als die Frage des Kulturerbes und des kulturellen Gedächtnisses zwar in der
Kulturbotschaft aufgegriffen worden sei, jedoch eine sehr bruchstückhafte und
insgesamt enttäuschende Gesamtschau darstelle. Dies sei insofern auch relevant, da
das BAK am 1. Mai 2008 zum ersten und letzten Mal eine übergeordnete Strategie in
diesem Bereich überhaupt zur Diskussion gestellt habe, für welche es aber gemäss dem
damaligen Bundesrat noch keinen konkreten Handlungsbedarf gegeben habe. Gerade
angesichts der fortschreitenden Entwicklung u.a. in den Bereichen der
Internationalisierung, Digitalisierung oder Multikulturalität müsse man gemäss der
Kommission die Frage des Handlungsbedarfs heute neu beurteilen. Der gesetzte
Zeitpunkt von Ende 2022 biete zum einen ausreichend Bearbeitungszeit, mitunter auch
für eine entsprechende Mitwirkungsmöglichkeit der Kantone, und erlaube zum anderen
eine Integration des Konzeptes in die bevorstehende Kulturbotschaft 2025–2028.
Während der Wintersession 2020 erläuterte Kulturminister Alain Berset im Ständerat
die befürwortende Position des Bundesrates zur Motion. In Anbetracht der neueren
Entwicklungen und veränderter Rahmenbedingungen – 2008 gab es noch keine
grundlegende Kulturbotschaft und 2020 trat die 2019 vom Parlament ratifizierte Faro-
Konvention in Kraft – seien die Umstände für eine Neuaufnahme der Beratungen
durchaus gegeben. Zudem habe man sich während der im Rahmen des Nationalen
Kulturdialogs geführten Diskussionen im November 2020 dafür ausgesprochen, das
kulturelle Erbe für 2021 als prioritär ins Arbeitsprogramm aufzunehmen. Im Ständerat
schien es diesbezüglich keine Einwände zu geben, wurde der Antrag doch
stillschweigend angenommen und für weitere Beratungen an den Nationalrat
überwiesen. 3

MOTION
DATUM: 15.12.2020
MELIKE GÖKCE

Nachdem der Ständerat die Revision des Bundesgesetzes über Filmproduktion und
Filmkultur (Filmgesetz, FiG) in der Herbstsession 2020 aus der Kulturbotschaft 2021-
2024 herausgelöst hatte, behandelte er sie erstmals in der Sommersession 2021 im
Detail. In der Zwischenzeit hatte die WBK-SR ihre Vorberatung im Februar 2021
unterbrochen, um weitere Informationen der Verwaltung zu den Auswirkungen der
vorgesehenen Investitionspflicht in unabhängige Schweizer Filme abzuwarten. Ende
April 2021 konnte die Kommission ihre Vorberatung abschliessen. 

Wie Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) zu Beginn der Eintretensdebatte
erklärte, stehe der Schweizer Film vor diversen Herausforderungen. So würden etwa
ausländische Koproduktionen trotz der im Rahmen der Kulturbotschaft 2016-2020
eingeführten Filmstandortförderung zunehmend stagnieren. Gleichzeitig steige die
Konkurrenz für Schweizer TV-Sender durch Online-Streamingplattformen wie Netflix,
die überdies trotz enormer Wertschöpfung in der Schweiz keiner Filmförderpflicht
unterstünden. Die aktuelle Gesetzesrevision sollte daher «gleich lange Spiesse für alle»
schaffen, wie Kulturminister Berset erklärte. Eintreten war derweil unbestritten.

BUNDESRATSGESCHÄFT
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In der Detailberatung schuf der Ständerat bei fünf Minderheitsanträgen insgesamt vier
Differenzen zum Nationalrat.

Die erste Differenz betraf die Frage, ob gewinnorientierte Unternehmen finanzielle
Unterstützung vom Bund erhalten sollen oder nicht. Dabei folgte der Ständerat mit 27
zu 17 Stimmen seiner Kommissionsmehrheit und entschied, diese Unternehmen nicht
komplett von der Unterstützung auszuschliessen, sondern einmalige Betriebsbeiträge,
etwa an spezifische Projekte wie die kommerziellen Filmfestivals in Locarno oder
Zürich, weiterhin zu erlauben. Der Nationalrat hatte entschieden der Version des
Bundesrates zu folgen und diese Unternehmen auszuschliessen. Eine Minderheit um
Johanna Gapany (fdp, FR) hatte erfolglos gefordert, die Unterstützung ohne
Einschränkungen zu erlauben.

Zweitens stellte sich die Frage, welche Unternehmen von der Investitionspflicht
ausgeschlossen werden sollten. Eine Minderheit Würth (mitte, SG) wollte hier dem
Nationalrat folgen und Schweizer TV-Anbietende und Netzbetreibende gänzlich von der
Investitionspflicht befreien. Eine Kommissionsmehrheit wollte hingegen nur die SRG
von der Investitionspflicht ausnehmen. Deren Ausnahme sei gemäss
Kommissionssprecher Michel legitim, weil sie im Rahmen des Bundesgesetzes über
Radio und Fernsehen (RTVG) bereits einen eigenen, umfassenden
Filmförderungsauftrag habe. Der Ständerat folgte mit 31 zu 13 Stimmen (bei 1
Enthaltung) der Mehrheit und beschränkte die Ausnahme auf die SRG.

Am umstrittensten war schliesslich die Frage der Höhe der Investitionspflicht und der
Schaffung einer Ersatzabgabe. Dass es eine Abgabe geben solle, welche über vier Jahre
hinweg getätigt werden muss, wie es der Nationalrat vorgeschlagen hatte, sei gemäss
Michel in der Kommission als einziges unbestritten – zu den restlichen Punkten lagen
dem Ständerat drei Minderheitsanträge vor.
Die Mehrheit der WBK-SR wollte gemäss Michel auf die 4 Prozent bestehen und dafür
die Möglichkeit zur Anrechenbarkeit von Werbeleistungen von maximal CHF 500'000
einführen. Gemäss Verwaltung würde dies auf eine Erhöhung der Mittel um etwa CHF 18
Mio. hinauslaufen, was gemäss Kommissionsmehrheit angemessen sei. Ginge man
tiefer, sei zu erwarten, dass keine der antizipierten Effekte für den Schweizer Film
erreicht werden würden, wie Michel zu Bedenken gab.
Eine Minderheit Gmür-Schönenberger (mitte, LU) beantragte, dem Bundesrat zu folgen,
die Investitionspflicht auf mindestens 4 Prozent festzulegen und die Möglichkeit einer
Ersatzabgabe beizubehalten. Die Einnahmen aus dieser Ersatzabgabe würden dann an
das BAK fliessen, welches diese Gelder zweckgebunden für die Filmförderung einsetzen
sollte. Bereits bei der im Rahmen des RTVG eingeführten Abgabepflicht für Schweizer
TV-Sender sei es kaum zu Ersatzabgaben gekommen, da der Anreiz der direkten
Investition gross genug sei, erklärte Gmür-Schönenberger ihren Antrag. Die
Nachzahlung gemäss Kommissionsmehrheit würde hingegen lediglich zu mehr
Bürokratie führen.
Jakob Stark (svp, TG) machte mit einer weiteren Minderheit einen Kompromissvorschlag
zwischen dem Bundesrat (4%) und dem Nationalrat (1%), wobei die Investitionshöhe 2
Prozent betragen sollte. 
Die dritte Minderheit um Benedikt Würth stellte die Frage, welche Leistungen an die
Investitionspflicht angerechnet werden können sollen. Er forderte, dass
Eigenproduktionen zu mindestens 50 Prozent angerechnet werden könnten, womit die
Situation der regionalen und nationalen TV-Sender verbessert werden könnte. Die
Kommissionsmehrheit lehnte diese Forderung ab, weil damit das eigentliche Ziel dieser
Gesetzesrevision – das unabhängige Filmschaffen in der Schweiz zu fördern – verfehlt
würde. Da unter Eigenproduktionen auch Formate wie Reality Shows oder Werbungen
verstanden werden könnten, profitierten von dieser Regelung gemäss Michel
mehrheitlich ausländische Werbefenster und Online-Dienste. Der Nationalrat war dem
Bundesrat gefolgt, welcher keine solchen Anrechnungen vorgesehen hatte.
In der Folge setzte sich die Minderheit Gmür-Schönenberger gegen die
Kommissionsmehrheit (mit 23 zu 22 Stimmen) durch, während die Minderheit Stark (31
zu 14 Stimmen) und die Minderheit Würth (29 zu 16 Stimmen) abgelehnt wurden. Damit
beschloss der Ständerat folglich, eine Investitionspflicht von 4 Prozent mit der
Möglichkeit einer Ersatzabgabe einzuführen. Angerechnet werden dürften zudem
Werbeleistungen bis zu CHF 500'000, aber keine Eigenproduktionen. Damit schuf der
Ständerat die zwei letzten Differenzen zum Nationalrat.

In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den Entwurf mit 35 zu 9 Stimmen (bei 1
Enthaltung) an und gab ihn mit vier offenen Differenzen zurück an die grosse Kammer. 4
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Nachdem der Nationalrat in der Sommersession 2021 über das neue Bundesgesetz über
den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele befunden hatte, kam der
Gesetzesentwurf im August 2021 an die vorberatende WBK-SR. Diese entschied
anfänglich, weitere Auskünfte von der Verwaltung einzuholen. Im November 2021 trat
sie dann mit 10 zu 0 Stimmen (bei 1 Enthaltung) auf den Entwurf ein. Die Mehrheit sei
jedoch der Meinung gewesen, dass die Regelungsdichte in Anbetracht dessen, dass sich
Anbietende von Streamingdiensten und Videospielen teilweise bereits selbstdefinierten
Regeln zum Jugendschutz unterworfen hätten, zu hoch sei. Deshalb beauftragte die
Kommission die Verwaltung damit, konzeptionelle Änderungsvorschläge auszuarbeiten,
um das Gesetz zu entschlacken, wie aus einer Medienmitteilung der WBK-SR
hervorging. Im April 2022 fanden die Vorberatungen ein Ende und der Gesetzesentwurf
wurde mit diversen Änderungsanträgen an den Ständerat weitergereicht, welcher sich
in der Sommersession 2022 zuerst mit Eintreten auf die Vorlage beschäftigte. 
Grundsätzlich teile die WBK-SR das Ziel des Bundesrates, Kinder und Jugendliche
ausreichend vor Inhalten in den Bereichen Film und Video, die nicht für sie geeignet
sind, zu schützen, eröffnete Matthias Michel (fdp, ZG) als Kommissionssprecher die
Eintretensdebatte im Ständerat. Insbesondere die Koregulierung, gemäss der die
Akteurinnen und Akteure der verschiedenen Branchen sich zusammen mit Expertinnen
und Experten des Jugendschutzes auf Regelungen verständigen sollen, sehe die WBK-
SR als äusserst wichtig an, da damit auf den bereits existierenden
Selbstregulierungsinitiativen einzelner Branchen aufgebaut werden könne. Da die
Regelungsdichte genau hier am grössten sei und gemäss der Verwaltung eine
Entschlackung dieses Teils die Lücken im Jugendschutz nicht mehr genügend decken
würde, verzichte die Kommission auf die ursprünglich von ihr angeforderten
konzeptionellen Änderungen, wie Michel erklärte. Da kein Antrag auf Nichteintreten
gestellt worden war, folgte der Ständerat stillschweigend seiner Kommission und trat
auf den Gesetzesentwurf ein.

Bei der Detailberatung schuf die kleine Kammer mehrere Differenzen zum Nationalrat,
sowohl auf Anraten der Kommissionsmehrheit als auch auf Anträge von
Kommissionsminderheiten.
So entschied der Ständerat etwa entsprechend einer Kommissionsmehrheit, die
strengere Zielformulierung für Streamingdienste an jene für Plattformen wie Youtube
anzugleichen und sie somit zu lockern (28 zu 13 Stimmen). Laut Kommissionssprecher
Michel soll damit eine Gleichbehandlung dieser beiden Akteure erreicht werden. Eine
erfolglose Minderheit, angeführt von Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU), wollte an der
bundesrätlichen Version festhalten, die gemäss ihrer Ansicht den Wünschen von vielen
Eltern besser entsprochen hätte. 
Einer unbestrittenen Kommissionsmehrheit folgend entschied der Ständerat ferner
stillschweigend, die vom Nationalrat beschlossenen Massnahmen zur Bekämpfung des
Suchtpotenzials durch Mikrotransaktionen aus der Gesetzesvorlage zu streichen. Für
die Kommission hatte Michel argumentiert, dass dieser Aspekt in einem anderen Gesetz
umfassender geregelt werden könne.
Als weitere Differenz strich der Ständerat auf Anraten seiner Kommissionsmehrheit den
Absatz, dass für jene Medien, welche bei Inkrafttreten des neuen Gesetzes bereits auf
dem Markt gewesen waren, Regeln für die Alterskennzeichnung gefunden werden
müssten (26 zu 19 Stimmen). Die Branche habe bereits genügend Anreize,
Alterskennzeichnungen von sich aus einzuführen, da die Medien sonst automatisch in
die höchste Altersstufe fallen würden, so Michel. Dies mache die verlangte Regelung
überflüssig. Eine Minderheit, erneut angeführt von Baume-Schneider, wollte hier der
Fassung des Bundesrates und des Nationalrats folgen. 
Seiner Kommissionsminderheit folgend beschloss der Ständerat sodann weiter mit 23
zu 19 Stimmen, die vom Bundesrat vorgeschlagene Klausel, dass das Mindestalter
prinzipiell nicht mehr als zwei Jahren unterschritten werden dürfe – egal wie alt die
Begleitperson ist –, zu streichen. Für Veranstaltende, die Filme oder Videospiele an
öffentlichen Anlässen zugänglich machen, sei die Kontrolle des Mindestalters nicht
umsetzbar und damit könne auch nicht vermieden werden, dass Medien online und
potentiell ohne jegliche Kontrolle konsumiert würden, wie Hannes Germann (svp, SH)
für die Kommissionsminderheit erfolgreich ausführte. Kulturminister Alain Berset
argumentierte erfolglos dagegen: Auch wenn es Zuhause zu Missachtungen der
gesetzlichen Altersgrenze kommen könne, ändere dies nichts an der Verantwortung der
Wirtschaft, dafür zu sorgen, dass dies in der Öffentlichkeit nicht möglich sei. 
Als weitere grössere Differenz zum Nationalrat strich der Ständerat einer weiteren
Kommissionsminderheit folgend den von der grossen Kammer eingefügten Passus,
wonach der Bund die Medienkompetenz und Prävention bei Kindern und Jugendlichen
fördern solle (24 zu 18 Stimmen). Solche Regelungen hätten in einem
«Marktregulierungsgesetz» wie dem vorliegenden laut Minderheitensprecher Jakob
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Stark (svp, TG) nichts verloren. Baume-Schneider hielt im Namen der
Kommissionsmehrheit fruchtlos dagegen, dass es ein wichtiger Bestandteil dieses
Gesetzes sei, den Jugendlichen beizubringen, wie sie verantwortungsvoll mit den
Medien umgehen können.
Mit weiteren kleineren Anpassungen, hauptsächlich bezüglich der verwendeten
Begriffe, wurde die Gesamtfassung sodann im Ständerat einstimmig mit 42 zu 0
Stimmen (bei 0 Enthaltungen) angenommen. Damit wurde der Gesetzesentwurf für die
Differenzbereinigung zurück an den Nationalrat geschickt. 5

In der Herbstsession 2022 – knapp eine Woche nach dem Nationalrat – befasste sich
der Ständerat mit der Differenzbereinigung zum neuen Bundesgesetz über den
Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele. Auf der Traktandenliste standen
noch vier Differenzen, auf welche der Nationalrat weiterhin bestanden hatte. Die
Mehrheit der vorberatenden WBK-SR wollte an zweien dieser Differenzen ebenfalls
weiterhin festhalten. 
Der Nationalrat hatte darauf bestanden, dass Expertinnen und Experten als ständige
Mitglieder in die Branchenorganisationen einzubinden seien. Die Räte hätten sich
bereits darauf geeinigt, dass auf den bestehenden Branchenorganisationen aufgebaut
werden solle, statt neue Jugendschutzorganisationen zu gründen, hielt
Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) fest. Da die Branchenorganisationen
nebst Jugendschutzregelungen auch andere Themen behandeln würden, wie etwa
Fragen rund um den Markt, brauche es jeweils unterschiedliche Expertinnen und
Experten, womit es nicht sinnvoll sei, diese als ständige Mitglieder aufzunehmen. Der
Ständerat hielt in der Folge stillschweigend an dieser Differenz fest.
Auch bezüglich der Differenz zu den Mikrotransaktionen (Geldzahlungen z.B. für
virtuelle Güter in Computerspielen) folgte der Ständerat stillschweigend dem Antrag der
WBK-SR zur Streichung der Regelung. Die Mikrotransaktionen seien eine Funktion und
nicht eine inhaltliche Frage. Da sich solche technischen Fragen ständig ändern würden,
könne eine Regelung bis zum Inkrafttreten des Gesetzes bereits wieder überholt sein,
argumentierte der Kommissionssprecher. 
Ein Entgegenkommen beantragte die Kommissionsmehrheit hingegen bezüglich der
Medienkompetenz. Inhaltlich spreche nichts gegen eine Förderung der
Medienkompetenz, da es hier nicht um Verbote, sondern um die Förderung der
Verantwortung von Eltern sowie Kindern und Jugendlichen gehe, betonte Michel. Und
auch wenn eine solche Regelung für die obligatorische Schulzeit in den
Handlungsbereich der Kantone falle, könne der Bundesrat ausserhalb dieses Bereichs,
im Sinne einer «Ergänzung der Anstrengungen der Kantone», durchaus aktiv werden.
Eine Kommissionsminderheit, angeführt von Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU),
wollte an der Differenz festhalten und die Medienförderung streichen. Es brauche hier
keine gesetzliche Regelung, da der Bund bereits aktiv sei. Auch sie verwies auf das
Prinzip der Subsidiarität und die Handlungskompetenz der Kantone. In der Folge
entschied der Ständerat mit 24 zu 20 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) knapp, der
Minderheit zu folgen und von einer Ergänzung der Medienkompetenzförderung
abzusehen. Somit hielt er auch an dieser Differenz fest. Der Forderung des
Nationalrates, dass Filme und Videospiele, welche vor Inkrafttreten des Gesetzes auf
den Markt kamen, auch eine Alterskennzeichnung erhalten müssen, kam der Ständerat
ohne Gegenantrag entgegen. 
Damit ging das Geschäft mit drei verbleibenden Differenzen abermals zurück an den
Nationalrat. 6
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Noch in der Herbstsession 2022 bereinigte das Parlament das neue Bundesgesetz über
den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele. Bei der erneuten Beratung
durch den Nationalrat waren noch drei Differenzen offen: die Pflicht zur
Kennzeichnung von Mikrotransaktionen, der Einbezug von Expertinnen und Experten als
ständige Mitglieder in den Branchenorganisationen und ein gesetzlicher Auftrag an den
Bund zur Förderung der Medienkompetenz. 
Gemäss Kommissionssprecher Matthias Aebischer (sp, BE) habe sich die WBK-NR «im
Sinne einer Bereinigung» entschieden, dem Ständerat in den ersten beiden Differenzen
entgegen zu kommen. Für die Problematik der Mikrotransaktionen wolle die WBK-NR
eine Kommissionsmotion einreichen, um das Problem entweder im Geldspielgesetz
oder im Konsumenteninformationsgesetz zu regeln. Nachdem der Bundesrat und die
Verwaltung der WBK-NR versichert hatten, dass der Bundesrat einschreiten könne, falls
die Expertinnen und Experten in den Branchenorganisationen übergangen werden
sollten, entschied die WBK-NR einstimmig, dem Ständerat zu folgen und es den
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Branchenorganisationen zu überlassen, wie sie die Expertinnen und Experten einbinden
wollen.
Umstritten blieb die Frage, ob der Bundesrat «Massnahmen zur Förderung der
Medienkompetenz und Prävention» ergreifen solle oder nicht. Eine Mehrheit der WBK-
NR wollte mit 15 zu 10 Stimmen daran festhalten – einzig gestrichen werden sollte der
Absatz, «dass der Bund die Kantone bei der Ausarbeitung und Weiterentwicklung von
Angeboten zur Medienkompetenz unterstützen» könne. Eine Minderheit um Christian
Wasserfallen (fdp, BE) wollte hingegen dem Ständerat folgen und auf die neue
Bundeskompetenz im Gesetz gänzlich verzichten. Der Nationalrat folgte mit 108 zu 75
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) jedoch seiner Kommissionsmehrheit.

Der Ständerat lenkte in der Folge auf den Mehrheitsantrag der WBK-SR ein, welche die
Förderung der Medienkompetenz im Gesetz aufnehmen wollte, zumal der grösste
Konfliktpunkt gemäss Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG), die
Kompetenzverschiebung von den Kantonen zum Bund, mit dem angepassten Vorschlag
des Nationalrats wegfalle. Gegen einen Minderheitsantrag von Jakob Stark (svp, TG)
nahm der Ständerat diese letzte Änderung am Entwurf mit 23 zu 20 Stimmen an.

Nach gut zwei Jahren kam das neue Bundesgesetz über den Jugendschutz in den
Bereichen Film und Videospiele Ende September 2022 mit der Schlussabstimmung zu
einem Abschluss. Der Nationalrat nahm das Gesetz mit 131 zu 56 Stimmen (bei 6
Enthaltungen) an. Einzig die geschlossen stimmende SVP-Fraktion sowie eine
Minderheit der FDP.Liberalen-Fraktion lehnten das neue Bundesgesetz ab. Die kleine
Kammer nahm das neue Bundesgesetz mit 40 zu 3 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an.
Hier stammten die Stimmen gegen das Gesetz von Mitgliedern der SVP. 7

1) AB SR, 2020, S. 854 ff.
2) AB NR, 2020, S. 1767 ff.; AB NR, 2020, S. 1960; AB SR, 2020, S. 1022 ff.; AB SR, 2020, S. 1074
3) AB SR, 2020, S. 1370 f.
4) AB SR, 2021, S. 743 ff.; Medienmitteilung WBK-SR vom 2.2.21; Medienmitteilung WBK-SR vom 23.2.21; Medienmitteilung
WBK-SR vom 27.4.21
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